Muster für Geheimhaltungsverpflichtung
Der/die unterzeichnete Auftragnehmer/in nimmt zur Kenntnis, dass er/sie im Rahmen seiner/ihrer Tätigkeit für die Auftrag gebende Stelle der Stadt Zürich dem Amtsgeheimnis unterstellt ist.
Das Amtsgeheimnis verpflichtet zur Verschwiegenheit über alle dienstlichen Angelegenheiten und Informationen, die ihrer Natur nach oder gemäss besonderen Vorschriften geheim zu halten sind und ist auch nach Beendigung der Vertragsbeziehung zu wahren.
Der/die unterzeichnete Auftragnehmer/in verpflichtet sich im Rahmen seiner/ihrer Tätigkeit für die Stadt Zürich ausdrücklich:
· das Amtsgeheimnis zu wahren; insbesondere darunter fallende Informationen und Personendaten streng vertraulich zu behandeln und für Dritte nicht zugänglich zu machen - unabhängig davon, wie der/die Auftragsnehmer/in im Rahmen ihrer Tätigkeit bei der Stadt Zürich von diesen Informationen und Personendaten Kenntnis erhalten hat;

· die gesetzlichen und mit der Auftrag gebenden Stelle der Stadt Zürich vertraglich vereinbarten Datenbearbeitungs-, Sicherheits- und Geheimhaltungsbestimmungen zu befolgen und Informationen und Personendaten ausschliesslich entsprechend den Weisungen der Auftrag gebenden Stelle der Stadt Zürich zu bearbeiten;
· bei Beendigung der Tätigkeit für die Auftrag gebende Stelle der Stadt Zürich auf deren Verlangen alle Dokumente, Datenträger oder weitere Unterlagen, die Informationen oder Personendaten der Stadt Zürich enthalten, zurückzugeben oder zu zerstören;
· Unregelmässigkeiten und auffällige Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung ohne Verzug der Auftrag gebenden Stelle der Stadt Zürich zu melden;
-
die für die Vertragserfüllung eingesetzten Mitarbeitenden und beigezogenen
Drittpersonen (Subunternehmen und deren Angestellte) über die gesetzlichen und
vertraglich vereinbarten Datenbearbeitungs-, Sicherheits- und
Geheimhaltungsbestimmungen aufzuklären und schriftlich zu deren Einhaltung zu
verpflichten sowie die unterzeichneten Verpflichtungserklärungen der Auftrag
gebenden Stelle der Stadt Zürich unaufgefordert in Kopie zuzustellen.
Der/die unterzeichnete Auftragnehmer/in nimmt zur Kenntnis, dass eine Verletzung dieser Verpflichtungen straf- und/oder zivilrechtliche Haftung begründen kann und bestätigt, § 40 IDG (Gesetz über die Information und den Datenschutz des Kantons Zürich) sowie Art. 320 StGB (Strafgesetzbuch) zur Kenntnis genommen zu haben.
2

